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Der Schleswig-Holsteinische Richterverband lehnt die Einführung eines § 1 Abs. 4 

Friesisch-Gesetz ab. 

 

Der Gesetzentwurf benennt als Zielsetzung, die rechtlichen Möglichkeiten zur Nut-

zung der friesischen Sprache zu verbessern. Dazu soll unter anderem in einem neu-

en § 1 Abs. 4 Friesisch-Gesetz folgende Regelung eingeführt werden: „(4) Die Bür-

gerinnen und Bürger können im Kreis Nordfriesland in zivilrechtlichen Verfahren Ur-

kunden und Beweismittel in friesischer Sprache vorlegen, wenn nötig durch Inan-

spruchnahme von Dolmetschern und Übersetzungen und unter der Bedingung, dass 

dies nach Auffassung der zuständigen Richterin oder des zuständigen Richters eine 

ordentliche Rechtspflege nicht behindert.“ 
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Der Schleswig-Holsteinische Richterverband ist der Auffassung, dass die vorge-

schlagene Regelung keine zusätzliche Förderung des Friesischen im Öffentlichen 

Raum erbringt. Der vorgeschlagene § 1 Abs. 4 FriesischG wiederholt lediglich eine 

bereits bestehende Rechtslage: 

Das Gerichtsverfassungsgesetz bestimmt in § 184 S. 1 GVG, dass die Gerichtsspra-

che Deutsch ist. Die Zivilprozessordnung macht hinsichtlich der Rechtsfolgen einer 

Urkunde keinen Unterschied, ob die Urkunde in deutscher Sprache abgefasst ist o-

der in einer anderen Sprache. Nach § 142 Abs. 3 ZPO kann das Gericht anordnen, 

dass von den in fremder Sprache abgefassten Urkunden eine Übersetzung beige-

bracht wird. Wird unter Beteiligung von Personen verhandelt, die der deutschen 

Sprache nicht mächtig sind, muss ein Dolmetscher hinzugezogen werden (§ 185 

GVG). Über diese bundesgesetzlichen Regelungen geht § 1 Abs. 4 FriesischG nicht 

hinaus. 

 

Die vorgeschlagene Regelung sollte deshalb nicht zuletzt im Interesse der Eindäm-

mung der Normenflut unterbleiben.  

 

Es erscheint dem Schleswig-Holsteinischen Richterverband deshalb vorzugswürdig, 

zu prüfen, ob es bei der praktischen Umsetzung der bereits vorhandenen rechtlichen 

Regelungen (§ 142 ZPO, §§ 184, 185 GVG) einen Verbesserungsbedarf zur Förde-

rung des Friesischen bei den Zivilgerichten gibt. 

 

 

 


